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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
 
zu dem „Gesetz zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde im Zuständigkeits-
bereich des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/11682 
 
 
 
 
Die Fraktionen der CDU und der FDP beantragen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 
„Gesetz zur Umstrukturierung der Maßregelvollzugsbehörde im Zuständigkeitsbereich des Mi-
nisteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales“ (Drs. 17/11682) wie folgt zu ändern: 
 
 
1. Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 4 eingefügt: 
 
 

„Artikel 4 
Änderung des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes 

 
Dem § 11 Satz 3 des Gemeindeprüfungsanstaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. April. 2002 (GV. NRW. S. 160), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1046) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 
„Im Jahr 2021 wird der nach den Sätzen 1-3 ermittelte Landeszuschuss einmalig um 2.000.000 
Euro erhöht.“ 
 
2. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 5 und wie folgt geändert: 
 
 
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 4 am Tag nach 
der Verkündung in Kraft.“  
b) Dem Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: „Artikel 4 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.“ 
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Begründung: 
 
Zu 1: 
Die einmalige Erhöhung des Landeszuschusses ist insbesondere erforderlich um 

• erstmalig Beratungsmittel für die Kommunen der Stufe 3 des Stärkungspaktes zur Ver-
fügung stellen zu können und  

• bisher nicht ausreichend berücksichtigte veränderte Rahmenbedingungen bei der 
gpaNRW seit der Gründung bis heute zu berücksichtigen.  

 
Die entsprechenden Haushaltsmittel stehen bei Kapitel 08 200 Titel 685 13 Landeszuschuss 
an die Gemeindeprüfungsanstalt zur Verfügung.  
 
Zu 2: 
Das Gesetz enthält die übliche Inkrafttretensregelung. Der einmalige Zuschussbetrag gilt für 
das Haushaltsjahr 2021. 
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